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Index

41/02 Asylrecht

41/02 Passrecht Fremdenrecht

Norm

AsylG 2005 §3 Abs1

FrPolG 2005 §53 Abs2

FrPolG 2005 §53 Abs2 Z6

Rechtssatz

Es tri8t nicht zu, dass dem in § 53 Abs. 2 Z 6 FrPolG 2005 enthaltenen Tatbestand kein eigenständiger

Bedeutungsgehalt beizumessen wäre. So hat der VwGH im Erkenntnis vom 20. September 2018, Ra 2018/20/0349,

ausgeführt, dass aus der Mittellosigkeit eines Fremden die Gefahr der Bescha8ung der Unterhaltsmittel aus illegalen

Quellen bzw. einer @nanziellen Belastung einer Gebietskörperschaft resultiert, weshalb im Fall des Fehlens

ausreichender Unterhaltsmittel auch die Annahme einer Gefährdung iSd § 53 Abs. 2 FrPolG 2005 gerechtfertigt ist. Dies

gilt auch für ein in einem Verfahren über den ersten Antrag auf internationalen Schutz erlassenes Einreiseverbot.
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